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§ 5 Maß der baulichen Nutzung

A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

2. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN UND TEXT

§ 4 Art der baulichen Nutzung

§ 6 Bauweise, Baugrenzen

§ 7 Verkehrsflächen

§ 8 Grünflächen / Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

§ 9 Gestalterische Festsetzungen

§ 10 Sonstige Planzeichen

SO
Bildungscampus

Sonstige Sondergebiete nach § 11 Abs. 1 und § 11 Abs. 2 BauNVO

max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

Höhenbezugspunkt mit Angabe der Höhenlage
in m über NN., z.B. 559,00
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Baugrenze

offene Bauweise

abweichende Bauweise
hier: Zulässigkeit von Gebäuden mit einer Länge von über 50 m

öffentliche Straßenverkehrsflächen

Die Wandhöhe wird gemessen vom Höhenbezugspunkt des jeweiligen Bau-
gebiets bis zum Schnittpunkt der höchsten traufseitigen Außenwand mit der
Dachhaut. Bei Flachdächern wird die Wandhöhe gemessen vom Höhen-
bezugspunkt des jeweiligen Baugebiets bis zum höchsten Punkt der Attika.

Baugrenze Sonderbauraum Pausenhof

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen im Baugebiet,
hier: Geschossigkeit und Wandhöhe

Verkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung
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Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber
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3. HINWEISE UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

A. PLANLICHE HINWEISE

B. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

Grundstücksgrenze Bestand

Flurstücksnummern363

Bestandsgebäude

Gebäude geplant

St

Wasserflächen (Hachinger Bach)

Weiterführende Erschließung, Anschluss Fuß- und Radverkehr

Höhenschichtlinie (Abstand 0,5 m)

Dach-
neigungDachform

Baugebiet

Wandhöhe
in m Bauweise

Grundflächen-
zahl

Zahl der
Vollgeschosse Nutzungsschablone

Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

Bestand 

SW         Schmutzwasser-Ableitung
W           Wasserversorgung
S            Stromversorgung
G            Gas
T             Telekommunikation

Bodendenkmal mit Nummer (amtliche Kartierung)

Festgesetztes Überschwemmungsgebiet Hachinger Bach (HQ 100)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs
für den rechtskräftigen Bebauungsplan "Schlesierstraße"

Anbauverbotszone Staatsstraße St 2368,
Breite 20 m ab Außenkante der befestigten Fahrbahn

D-1-7935-0065

Stellplätze (Pkw)

Logo verde Stadtplaner und Landschaftsarchitekten  GmbH

Übersichtslageplan M 1: 2.500

Planung

Isargestade 736
84028 Landshut
Tel: +49 871 89090
Fax: +49 871 89008
E-Mail: info@logoverde.de
Web: www.logoverde.de

Verfahrensstand: § 3 Abs. 1 / § 4 Abs. 1

H/B = 841 / 1550 (1.30m²)

PRÄAMBEL

Aufgrund des § 2 Abs. 1 und des § 10 BauGB, des Art. 81 Abs. 2 BayBO und des Art. 23 der Gemeindeordnung für 
den Freistaat Bayern hat der Gemeinderat diesen Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 92
„Bildungscampus“ als Satzung beschlossen.

1. ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

§ 1 Rechtsgrundlage

Für den im Umgriff der Planzeichnung dargestellten Bereich wird ein Bebauungsplan mit Grünordnung gemäß 
§ 8 u. 9 BauGB als Satzung erlassen.

§ 2 Bestandteile

Der Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 92 „Bildungscampus“ besteht aus

der Planzeichnung mit den Festsetzungen durch Planzeichen und durch Text, den Hinweisen durch Planzeichen und 
Text sowie den nachrichtlichen Übernahmen und der Begründung mit Umweltbericht.

§ 3 Geltungsbereich

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan Nr. 92 „Bildungscampus“ 
ergibt sich aus der Planzeichnung.

4. VERFAHRENSVERMERKE BEBAUUNGSPLAN

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 25.04.2024 die Aufstellung des Bebauungs-
    plans Nr. 92 "Bildungscampus" mit integriertem Grünordnungsplan beschlossen.
    Der Aufstellungsbeschluss wurde am ........................... ortsüblich bekannt gemacht. 

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung
    für den Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 92 "Bildungscampus" mit integriertem Grünordnungsplan
    in der Fassung vom ........................... hat in der Zeit vom ........................... bis ...........................
    stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
    § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans Nr. 92 "Bildungscampus" mit integriertem
    Grünordnungsplan in der Fassung vom ........................... hat in der Zeit vom ...........................
    bis ........................... stattgefunden.

4. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 92 "Bildungscampus" mit integriertem Grünordnungsplan mit der
    Begründung in der Fassung vom ........................... wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung
    am ........................... gebilligt.

5. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans Nr. 92 "Bildungscampus" mit integriertem Grünordnungsplan in der
    Fassung vom ........................... wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
    gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ........................... bis ........................... beteiligt.

6. Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 92 "Bildungscampus" mit integriertem Grünordnungsplan in der
    Fassung vom ........................... wurde mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit
    vom ........................... bis ........................... öffentlich ausgelegt.

7. Die Gemeinde Taufkirchen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom ........................... den Entwurf des
    des Bebauungsplans Nr. 92 "Bildungscampus" mit integriertem Grünordnungsplan gem. § 10 Abs. 1 BauGB
    in der Fassung vom ........................... als Satzung beschlossen.

    Taufkirchen, den ...........................
       

                                                                                                                                             (Siegel)
    .........................................................................................................
    (Ullrich Sander, 1. Bürgermeister)

8. Ausgefertigt

    Taufkirchen, den ...........................
       

                                                                                                                                             (Siegel)
    .........................................................................................................
    (Ullrich Sander, 1. Bürgermeister)

9. Der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans Nr. 92 "Bildungscampus" mit integriertem Grünordnungsplan
    wurde am ........................... gemäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.
    Der Bebauungsplan Nr. 92 "Bildungscampus" mit integriertem Grünordnungsplan tritt mit der Bekanntmachung
    in Kraft.
    
    Taufkirchen, den ...........................
           

                                                                                                                                             (Siegel)
    .........................................................................................................
    (Ullrich Sander, 1. Bürgermeister)

C. TEXTLICHE HINWEISE

1. Arten- und Naturschutz

Auf Grund der geänderten Rechtslage hinsichtlich des europäischen Artenschutzrechts darf die Baufeldfreimachung
nur außerhalb der Vogelbrutzeit erfolgen, also nur zwischen 30. September und 01. März. Andernfalls ist für das 
Einzelbauvorhaben bei der Regierung von Oberbayern die Zulassung einer artenschutzrechtlichen Ausnahme
(§ 45 Abs. 7 Satz 5 BNatSchG) zu beantragen oder Antrag auf Befreiung (§ 67 Abs. 1 Satz 1 BNatSchG) von den
Verboten des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu stellen.

2. Denkmalschutz

Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung von Bauvorhaben zutage kommen, unterliegen der Meldepflicht nach
Art. 8 Satz 1-2 DSchG. Die bei der Verwirklichung von Bauvorhaben eventuell zu Tage tretenden Bodendenkmäler
unterliegen der Meldepflicht nach Art. 8 Satz 1-2 DSchG.

Art. 8 Satz 1 DSchG: "Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren
Denkmalschutzbehörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch
der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu dem
Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die Übrigen. Nimmt der Finder an den Arbeiten,
die zu dem Fund geführt haben, aufgrund eines Arbeitsverhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den
Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit."

Art. 8 Satz 2 DSchG: "Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt
oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet."

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrechtliche Erlaubnis
gem. Art. 7 Abs. 1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahren bei der zuständigen
Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.

3. Altlasten 

Sollten während der Baumaßnahmen Bodenauffälligkeiten angetroffen werden, welche auf eine Altlast o.ä. hinweisen,
ist das Landratsamt München zu verständigen.

4. Entwässerung / Versickerung

Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit auf den jeweiligen Grundstücken zurückzuhalten und zu versickern. 
Dabei ist eine breitflächige Versickerung über eine belebte Oberbodenschicht anzustreben. Die Eignung des 
Untergrundes zur Versickerung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik ist zu prüfen. 
Ist eine breitflächige Versickerung nicht möglich, so ist eine linienförmige Versickerung z.B. mittels Mulden-
Rigolen oder Rigolen zu realisieren. Hiervon abweichende Niederschlagswasserbeseitigung ist mit dem 
Landratsamt München und dem Wasserwirtschaftsamt München bzw. dem Zweckverband zur Abwasser-
beseitigung Hachinger Tal abzustimmen und im Entwässerungsantrag vorzulegen.
Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit bei der Beseitigung von Niederschlagswasser eine gestattungsfreie
Versickerung bzw. Gewässereinleitung vorliegt. 
Sofern die Voraussetzungen zur Anwendung der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) nicht
gegeben sind, so ist beim Landratsamt München eine wasserrechtliche Gestattung mit entsprechenden 
Unterlagen zu beantragen. 

Parallel zum Bauantrag ist ein qualifizierter Entwässerungsantrag einzureichen, der frühzeitig mit dem
Abwasserzweckverband Hachinger Tal abzustimmen ist. Durch den Bauherrn ist die Funktionstüchtigkeit der
gewählten Systeme und das erforderliche Gesamtvolumen nachzuweisen.
Die wasserrechtlichen Bestimmungen insbesondere § 8 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz - WHG (Behördliche
Erlaubnis oder  Bewilligung bei einer Benutzung der Gewässer, Grundwasserableitung und Umleitung) und 
§ 62 WHG (Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) sind einzuhalten.

Sollte belastetes Material ausgekoffert werden und sich die Dringlichkeit nach einer Zwischenlagerung von
kontaminiertem Material ergeben, so darf diese Zwischenlagerung nur in niederschlagswassergeschützter Form
erfolgen.

Infolge von Starkregenereignissen können im Bereich des Bebauungsplans Überflutungen auftreten. Um Schäden 
zu vermeiden, sind bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, die das Eindringen von oberflächlich abfließendem
Wasser in Erd- und Kellergeschosse dauerhaft verhindert. Kellerfenster sowie Kellereingangstüren sollten
wasserdicht und/oder mit Aufkantungen, z.B. vor Lichtschächten, ausgeführt werden.
Auf Grundstücken mit einer abflusswirksamen (befestigten) Fläche von größer 800 m² ist mit einem
Überflutungsnachweis nach DIN 1986-100 eine Drittbeeinträchtigung zu prüfen. Der Nachweis ist dem Landratsamt 
München vorzulegen.

Gering verschmutztes Niederschlagswasser von privaten, befestigten Flächen muss auf den Baugrundstücken
ordnungsgemäß versickert werden. Die Versickerung soll vorzugsweise breitflächig und über eine mindestens 
30 cm mächtige bewachsene Oberbodenzone erfolgen.
In Bereichen mit Versickerung des Niederschlagswassers sind, sofern Metalldächer zum Einsatz kommen,
nur Kupfer- und Zinkbleche mit geeigneter Beschichtung oder andere wasserwirtschaftlich unbedenkliche
Materialen (z. B. Aluminium, Edelstahl) zulässig.
Sofern in außen aufgestellten nicht überdachten technischen Aufbauten (z.B. Lüftungsanlagen) mit wassergefähr-
denden Stoffen umgegangen wird (z.B. Kältemittel) ist das anfallende Niederschlagswasser gesondert zu beseitigen.
Die Flächen sind entsprechend klein zu halten und abzugrenzen.

5. Bodenschutz

Der belebte Oberboden ist vor Baubeginn jeder Maßnahme abzuheben, in nutzbarem Zustand zu erhalten und
wieder einzubauen. Ansonsten ist dieser vor Vernichtung zu schützen. Die Zwischenlagerung des Oberbodens
muss in Mieten von max. 2 m Höhe und 4 m Breite am Böschungsfuß erfolgen. Die Mieten dürfen nicht mit Maschinen
befahren werden. Das zwischengelagerte Bodenmaterial ist durch Zwischeneinsaat zu begrünen, sofern keine direkte
Verwertung vorgesehen ist. Bei einer Lagerungsdauer über sechs Monate ist das Zwischenlager gemäß DIN 19731 
mit tiefwurzelnden, winterharten und stark wasserzehrenden Pflanzen zu begrünen. Bei Erd- und Tiefbauarbeiten sind 
zum Schutz des Bodens vor physikalischen und stofflichen Beeinträchtigungen sowie zur Verwertung des Boden-
materials die Vorgaben der DIN 18915 und DIN 19731 zu berücksichtigen. Das Befahren von Boden ist bei ungün-
stigen Boden- und Witterungsverhältnissen möglichst zu vermeiden. 
Ansonsten sind Schutzmaßnahmen entsprechend DIN 18915 zu treffen. Es wird empfohlen, entsprechend DIN 19639,
die Baumaßnahme in der Planungs- und Ausführungsphase von einer qualifizierten bodenkundlichen Baubegleitung
beaufsichtigen zu lassen.

6. Energie

Zur Förderung der Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Energien wird auf das Gesetz zur Einsparung von
Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (Gebäudeenergie-
gesetz - GEG) vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 1728), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 16. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 280), verwiesen.

7. Baumschutz

Während der Bauzeit ist die DIN18920 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Bäumen,
Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ zu beachten.
Die R SBB „Richtlinie zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen"
ist zu beachten.

8. Freiflächengestaltung

Dem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan im Maßstab 1:200 beizugeben. Er ist aus diesen
Festsetzungen zu entwickeln.

9.Sichtdreiecke 
 
Für Einmündungen privater Erschließungsflächen aus dem Baugebiet auf die angrenzenden öffentlichen Straßen
sind je nach Lage der Zufahrt im Zuge der dem Bauleitplanverfahren nachgeordneten Erschließungs- bzw.
Objektplanung die erforderlichen Sichtdreiecke gemäß den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06),
bemessen auf 50 km/h oder gemäß den Richtlinien für die Anlagen von Landstraßen (RAL) bemessen auf 70 km/h
auf die Fahrbahn der angrenzenden Straße und die erforderlichen Sichtdreiecke auf bevorrechtigte Radfahrer zu
berücksichtigen.
Die Flächen innerhalb der Sichtdreiecke sind dauerhaft von Sichthindernissen ab einer Höhe von 0,80 m bis 2,50 m
über der Fahrbahnebene freizuhalten. Ebenso wenig dürfen dort genehmigungs- und anzeigefreie Bauten oder
Stellplätze errichtet und Gegenstände gelagert bzw. abgestellt werden, welche diese Höhe überschreiten.
Dies gilt auch für die Dauer der Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtdreiecke sind mit den
Straßenbaubehörden abzustimmen.
Lassen sich diese erforderlichen Sichtdreiecke innerhalb bebauter Gebiete nicht erreichen, sind mit den
Straßenbaubehörden abzustimmende, flankierende Maßnahmen erforderlich.

10. Satzungen der Gemeinde Taufkirchen

Es gelten die Bestimmungen der Satzungen der Gemeinde Taufkirchen in den jeweils gültigen Fassungen.

11. Immissionsschutz

In Bearbeitung.

12. DIN-Vorschriften

Die in den Festsetzungen und Hinweisen benannten Gesetze, DIN-Vorschriften und sonstigen Richtlinien können 
im Bauamt der Gemeinde Taufkirchen eingesehen werden. Die genannten Normen, Richtlinien und Vorschriften sind
beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert hinterlegt und bei der Beuth Verlag GmbH in Berlin zu beziehen
(Beuth Verlag GmbH, Saatwinkler Damm 42/43, 13627 Berlin).

Landshut, den 19.11.2024

(6) Nicht überbaute Grundstücksflächen außerhalb der Flächen mit Pflanzgeboten sind, sofern nicht als 
Erschließungsflächen genutzt, gärtnerisch anzulegen.
 
(7) Es sind mindestens 10 % der Fassadenflächen im Plangebiet zu begrünen. Die Fassadenbegrünung ist dauerhaft 
zu erhalten.
 
§ 18 Artenschutz
 
(1) Maßnahmen zur Vermeidung
 
Folgende Vermeidungsmaßnahmen sind durchzuführen, um Gefährdungen der nach den einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen geschützter Tier- und Pflanzenarten zu vermeiden oder zu mindern. 
Die Ermittlung der Verbotstatbestände gem.  44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG erfolgt unter Berücksichtigung 
folgender Vorkehrungen:
 
V-01: 
Eingriffe in bestehende Heckenbereiche sowie Baumfällungen sind unzulässig.
 
V-02: 
Einzelbaumfällungen, bspw. zur Wahrung der Verkehrssicherheit, sind nur außerhalb der Vogelbrutzeit (Anfang März 
bis Ende September) zulässig. Potenzielle Fledermausvorkommen sind durch eine fledermauskundige Fachkraft 
vorab zu prüfen. Baumfällungen nach vorheriger Feststellung von Fledermausvorkommen sind nur im Oktober 
zulässig.
 
V-03: 
Der Beginn von Bauarbeiten ist nur vor der Vogelbrutzeit bis Anfang März oder nach der Vogelbrutzeit ab Ende 
September zulässig.
 
§ 19 Immissionsschutz
 
In Bearbeitung.

B. FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

§ 11 Art der baulichen Nutzung

(1) Der in der Planzeichnung mit SO gekennzeichnete Bereich wird nach § 11 Abs. 1 und § 11 Abs. 2 BauNVO als
Sonstiges Sondergebiet "Bildungscampus" mit der Zweckbestimmung "Schulgebiete" festgesetzt.
Zulässig sind Anlagen für schulische Zwecke.

§ 12 Maß der baulichen Nutzung

(1) Das Maß der baulichen Nutzung ist festgesetzt durch die zulässige Grundflächenzahl (GRZ) in Verbindung 
mit der Wandhöhe.

(2) Der gemäß Planzeichnung festgesetzte Höhenbezugspunkt stellt die Oberkante des Fertigfußbodens im
Erdgeschoss der jeweiligen überbaubaren Grundstücksfläche dar. Vom festgesetzten Höhenbezugspunkt darf
um + / - 50 cm abgewichen werden (Anpassung an Geländeverlauf).

§ 13 Überbaubare Grundstücksflächen, Nebenanlagen, Bauweise, Abstandsflächen

(1) Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt.

(2) Innerhalb des gemäß Planzeichnung definierten Sonderbauraums sind ausschließlich Anlagen zulässig, die der 
schulischen Nutzung der Fläche als Pausenhof dienen. Derartige Nutzungen sind auch auf 1-geschossigen Gebäude-
teilen innerhalb der Baugrenzen zulässig. Außerhalb der vorgenannten Bereiche ist eine entsprechende Nutzungen
als Pausenhof unzulässig.

(3) Die Baugrenzen dürfen durch Bauteile im Sinne des Art. 6 Abs. 6 Nr. 2 BayBO (z.B. Dachüberstände, Erker,
Kamine und Vordächer) um maximal 1,5 m, durch Terrassen um maximal 5 m und durch Balkone um maximal 3 m 
überschritten werden. § 23 Abs. 3 BauNVO gilt unverändert.

(4) Stellplatzflächen sowie Fahrradstellplatzflächen sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücks-
flächen bzw. innerhalb der in der Planzeichnung gekennzeichneten Flächen für Nebenanlagen zulässig.
Überdachungen dieser Nebenanlagen sind zulässig.

(5) Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sowie begrünbare
Flächen und Erschließungsflächen zulässig, sofern nicht in § 13 Abs. 4 anderweitig geregelt.

(6) Es gilt die Abstandsflächensatzung der Gemeinde Taufkirchen. Abweichend hiervon wird die Tiefe der Abstands-
flächen zwischen den überbaubaren Grundstücksflächen auf das sich aus der Planzeichnung ergebende Maß verkürzt.

(7) Überdachte Nebenanlagen sind bis zu einer Höhe von maximal 4,5 m zulässig. Die zulässige Höhe ist das
senkrecht gemessene Maß vom gemäß Planteil festgesetzten Höhenbezugspunkt der nächstgelegenen
überbaubaren Grundstücksfläche bis zum höchstgelegenen Punkt der Dachhaut.

(8) Bauweise: Die Geltung der Bestimmungen des § 22 Abs. 2 BauNVO wird angeordnet.
Abweichend hiervon sind gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO Gebäude mit einer Länge von über 50 m zulässig.

§ 14 Abgrabungen / Aufschüttungen

(1) Flächige Geländeveränderungen (Auffüllungen und Abgrabungen) des vorhandenen natürlichen Geländes
sind im Bereich der Gebäude- und Erschließungsflächen zulässig. Sie sind auf das notwendige Maß zu beschränken.

(2) Der Anschluss an das vorhandene natürliche Gelände der Nachbargrundstücke muss dabei ohne Höhenversatz 
hergestellt werden.

§ 15 Gestaltung der baulichen Anlagen

Dächer:

(1) Dachform und Dachneigung sind in der Planzeichnung festgesetzt.

(2) Flachdächer mehrgeschossiger Gebäudeteile sind unter Berücksichtigung von Dachdurchdringungen 
(z.B. Belichtungs- und Belüftungseinrichtungen) und technischen Anlagen extensiv zu begrünen.
Die Vegetationstragschicht muss mindestens 10 cm dick sein. Die Flächen sind auf Dauer zu unterhalten.

(3) Auf 1-geschossigen Gebäudeteilen sind Dachterrassen und intensiv sowie extensiv genutzte Dachbegrünungen
zulässig. Die Vegetationstragschicht für Grünflächen auf eingeschossigen Gebäudeteilen muss bei extensiver Dach-
begrünung nach den Vorgaben des § 15 Abs. 2 ausgeführt werden. Im Falle einer intensiven Dachbegrünung ist die
Vegetationstragschicht für Grünflächen auf eingeschossigen Gebäudeteilen mit einer Dicke von mindestens 40 cm
auszuführen. Bei Baumpflanzungen auf eingeschossigen Gebäudeteilen muss die Vegetationstragschicht im Bereich
der Bäume punktuell mit einer durchwurzelbaren Mindestschichtdicke von 100 cm hergestellt werden und ein Wurzel-
raumvolumen von mindestens 16 m³ pro Baum zur Verfügung stehen. 

(4) Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie sind als zusammenhängende Flächen in, an und auf den Dächern
zulässig.

(5) Technische Anlagen und sonstige Aufbauten auf Dächern (z.B. Anlagen zur Gewinnung von Solarenergie,
Aufzugsüberfahrten, Funkantennen, Lüftungsanlagen und Kamine) müssen um das Maß ihrer Höhe von der Vorder-
kante des Dachrandes zurückversetzt werden, ausgenommen technische Anlagen und sonstige Aufbauten auf
Dächern, welche die Vorderkante des Dachrandes um maximal 1,0 m überschreiten. Technische Anlagen und
sonstige Aufbauten auf Dächern müssen sich in ihrer Anordnung orthogonal an der Ausrichtung der Baukörper
orientieren, ausgenommen Solaranlagen auf Flachdächern. Technische Anlagen und sonstige Aufbauten dürfen die
festgesetzte Wandhöhe um maximal 2,5 m überschreiten.

Fassaden:

(6) Zulässig sind Fassadenoberflächen aus Putz in Weiß- und Grautönen, Holz in Naturtönen, beschichtetem Metall, 
Glas und Sichtbeton.
Hiervon abweichende Fassadenoberflächen und Farbtöne können in untergeordnetem Umfang ausnahmsweise
zugelassen werden.

Einfriedungen:

(7) Einfriedungen sind als Stabgitterzäune oder Maschendrahtzäune mit einer Höhe von maximal 2,0 m zulässig.
Um einen Durchgang für Kleintiere zu ermöglichen, ist ein Durchlass von 15 cm im Sockelbereich freizuhalten.
Einfriedungen dürfen für Zugänge und Zufahrten unterbrochen werden.
Abweichend hiervon sind Ballfangzäune bis zu einer Höhe von 6,0 m zulässig.

§ 16 Verkehrs- und Versorgungsanlagen

(1) Zufahrten zu privaten Grundstücksflächen sind nur entlang des Oberwegs zulässig.

(2) Stellplatzflächen sowie Fahrradstellplatzflächen sind zur Versickerung des Niederschlagswassers auf dem eigenen
Grundstück in wasserdurchlässiger Bauweise (z.B. als Pflaster mit Rasenfuge oder Dränpflaster) herzustellen,
ausgenommen überdachte Stellplätze.

(3) Versorgungsleitungen dürfen nur unterirdisch geführt werden.

§ 17 Grünordnung

(1) Baum- und Strauchpflanzungen in öffentlichen und privaten Flächen

Einzelbaumpflanzungen gemäß Planzeichnung
In der gemäß Planzeichnung für die Pflanzung von Einzelbäumen dargestellten Lage ist je ein standortgerechter,
heimischer Laubbaum I. oder II. bzw. III. Ordnung gemäß Pflanzliste 1 zu pflanzen.
Von den Standorten der im Planteil festgesetzten Baumpflanzungen darf im Rahmen der Ausführung in geringem
Umfang abgewichen werden.

Sonstige Baumpflanzungen
Auf privaten Grundstücksflächen ist, ausgenommen Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft mindestens ein standortgerechter, heimischer Laubbaum I., II. oder III. 
Ordnung bzw. ein Obstbaum gemäß Pflanzliste 1 pro angefangene 250 m² Grundstücksfläche zu pflanzen.

Pflanzliste 1
Bäume I. Ordnung (Hochstamm, 4 x verpflanzt, mit (Draht-)Ballen, Stammumfang 20-25 cm,
Pflanzgrubenvolumen 36 m³ mit mindestens 1,5 m Tiefe):
Acer platanoides (Spitz-Ahorn), Ulmus laevis (Flatterulme), Ostrya carpinifolia (Hopfenbuche),
Juglans regia (Schwarznuß), Populus tremula 'Erecta' (Säulen-Zitter-Pappel), Quercus petraea (Traubeneiche),
Quercus pubescens (Flaumeiche), Quercus cerris (Zerr-Eiche), Quercus frainetto (Ungarische Eiche),
Quercus robur (Stiel-Eiche), Tilia cordata (Winter-Linde).

Bäume II. Ordnung (Hochstamm 3 x verpflanzt, mit (Draht-)Ballen, Stammumfang 18-20 cm,
Pflanzgrubenvolumen 24 m³ mit mindestens 1,5 m Tiefe):
Acer campestre (Feld-Ahorn), Acer platanoides 'Allershausen' (Spitz-Ahorn 'Allershausen'),
Carpinus betulus (Hainbuche), Prunus padus (Trauben-Kirsche), Sorbus domestica (Speierling),
Sorbus torminalis (Elsbeere), Tilia euchlora (Krim-Linde).

Bäume III. Ordnung (Hochstamm, 3 x verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16-18 cm, 
Pflanzgrubenvolumen 24 m³ mit mindestens 1,5 m Tiefe):
Acer monspessulanum (Felsen-Ahorn), Cornus mas (Kornelkirsche), Malus sylvestris (Wild-Apfel), 
Sorbus aria (Mehlbeere), Acer campestre 'Elsrijk' (Feld-Ahorn 'Elsrijk').

Obstbäume (Hochstamm 3 x verpflanzt, mit (Draht-)Ballen, Stammumfang 14-16 cm, Pflanzgrubenvolumen 16 m³ 
mit mindestens 1,0 m Tiefe): Regionaltypische Kern- oder Steinobstbäume in Sorten.

(2) Pflanzgebote

Pflanzgebot (Pfg) 1
Die mit Pfg 1 gekennzeichnete Fläche ist mit Gehölzen gemäß Pflanzliste 2 anzulegen und dauerhaft zu erhalten.
Der Abstand der Pflanzreihen beträgt 1,5 m. Der Pflanzenabstand innerhalb einer Reihe beträgt 1-1,5 m gemessen
von der Mitte des Pflanzlochs bei Pflanzung. Die Reihen sind versetzt zueinander zu pflanzen. 
Es sind autochthone Sträucher zu verwenden. Die Untersaat der Strauchpflanzung erfolgt mit autochthonem Saatgut
für kräuterreiche Wiesen (RSM 2.4 Gebrauchsrasen - Kräuterrasen). Düngung und die Verwendung von chemischem
Pflanzenschutz sind unzulässig. Die Gehölzpflege erfolgt nach Bedarf.

Pflanzgebot (Pfg) 2
Die mit Pfg 2 gekennzeichnete Fläche ist mit Gehölzen gemäß Pflanzliste 2 anzulegen und dauerhaft zu erhalten.
Es ist ein Strauch je 2 m² Fläche des Pflanzgebots zu pflanzen. Es sind autochthone Sträucher zu verwenden. 
Die Untersaat der Strauchpflanzung erfolgt mit autochthonem Saatgut zu 50% für kräuterreiche Wiesen
(RSM 2.4 Gebrauchsrasen - Kräuterrasen) und zu 50% für Extensivwiesen (50% Gräser / 50% Kräuter).
Düngung und die Verwendung von chemischem Pflanzenschutz sind unzulässig. Die Extensivwiesenflächen sind
zweimal jährlich ab dem 15.06. bzw. 01.09. bis zu einer minimalen Schnitthöhe von 10 cm zu mähen. Jeweils 30%
der Flächen sind als Altgrasstreifen in jährlich wechselnder Position zu belassen.
Abtransport des Mähguts nach Abtrocknung. Die Gehölzpflege erfolgt nach Bedarf.

Pflanzgebot (Pfg) 3
Die mit Pfg 3 gekennzeichnete Fläche ist mit Gehölzen gemäß Pflanzliste 2 anzulegen und dauerhaft zu erhalten.
Es ist ein Strauch je 10 m² Fläche des Pflanzgebots zu pflanzen. Es sind autochthone Sträucher zu verwenden.
Die Untersaat der Strauchpflanzung erfolgt mit autochthonem Saatgut für Extensivwiesen (50% Gräser / 50% Kräuter).
Düngung und die Verwendung von chemischem Pflanzenschutz sind unzulässig. Die Extensivwiesenflächen sind
zweimal jährlich ab dem 15.06. bzw. 01.09. bis zu einer minimalen Schnitthöhe von 10 cm zu mähen. Jeweils 30%
der Flächen sind als Altgrasstreifen in jährlich wechselnder Position zu belassen.
Abtransport des Mähguts nach Abtrocknung. Die Gehölzpflege erfolgt nach Bedarf.

Pflanzliste 2
Pflanzqualität: 2x verpflanzt, 80-150cm, ohne Ballen
Cornus mas (Kornelkirsche), Cornus sanguinea (Roter Hartriegel), Corylus avellana (Gemeine Haselnuss),
Crataegus monogyna (Eingriffeliger Weißdorn), Euonymus europaeus (Gemeines Pfaffenhütchen), 
Ligustrum vulgare (Gewöhnlicher Liguster), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Prunus spinosa 
(Schlehdorn), Prunus mahaleb (Weichsel-Kirsche), Pyracantha coccinea (Europäischer Feuerdorn),
Pyrus pyraster (Wild-Birne), Viburnum lantana (Wolliger Schneeball).

(3) Bei Pflanzung von Bäumen angrenzend an oder in befestigten Flächen oder zwischen Stellplätzen ist eine 
offene und spartenfreie Mindestfläche von 16 m² mit einer durchwurzelbaren Mindestschichtdicke von 1,50 m 
vorzusehen.
Ausnahmsweise sind auch überdeckte Baumscheiben zulässig, sofern diese aus gestalterischen oder funktionalen
Gründen erforderlich sind und der langfristige Erhalt der Bäume durch geeignete technische Maßnahmen
gewährleistet ist.
Geeignete technische Maßnahmen sind Wurzelkammer- und Bewässerungssysteme, Baumschutzroste sowie 
Baumschutzvorrichtungen wie Bügel, Poller oder Baumschutzgitter, welche die Bäume gegen Anfahrschäden und 
Verdichtung im Wurzelbereich schützen.

(4) Während der Bauzeit sind Bäume und Sträucher durch geeignete Schutzmaßnahmen vor Beeinträchtigungen
zu schützen.

(5) Bäume und Sträucher im Bestand auf der Fläche des Pfg 1 sind auf Dauer zu unterhalten und vor Zerstörung zu
schützen. Bei Abgängigkeit eines Gehölzes ist dieses durch eine in Art und Wuchsordnung gleichwertige Nach-
pflanzung zu ersetzen. Die Ersatzpflanzung ist am gleichen Ort in den Mindestpflanzqualitäten gemäß § 17 (1) und (2)
vorzunehmen.
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